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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Bei der Behandlung der Änderung des EOG bezüglich der Verlängerung der
Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen lag dem
Nationalrat bei seiner Behandlung in der Herbstsession 2020 ein Minderheitsantrag
Schläpfer (svp, ZH) auf Nichteintreten vor. Grundgedanke des Mutterschaftsurlaubs sei
die Erholung der Mutter und das Zusammensein mit dem Neugeborenen – und dies sei
auch im Spital möglich, argumentierte Schläpfer. In dieser wirtschaftlich schwierigen
Situation solle der Bund stärker ans Sparen denken und auf diese Mehrkosten
verzichten. Dem stellte Mattea Meyer (sp, ZH) das Beispiel eines in der 28. Woche
geborenen Kindes gegenüber. In diesem Fall hätte die Mutter, wenn sie und das Kind
das Spital endlich verlassen könnten, nur noch drei bis vier Wochen Zeit, bis sie wieder
zur Arbeit müsste. In dieser Situation wolle man die Mütter unterstützen, so dass sie
nicht individuelle Lösungen mit ihren Arbeitgebenden suchen müssen. Betroffen seien
jährlich rund 1300 Kinder und ihre Mütter. Mit 131 zu 35 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 
Bei der Detailberatung stand dieselbe Frage zur Diskussion, die auch den Ständerat am
stärksten beschäftigt hatte, nämlich ob die Mütter nachweisen müssen, dass sie bereits
vor der Niederkunft beabsichtigt hatten, die Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen. Die
Mehrheit der nationalrätlichen Kommission befürwortete eine solche Nachweispflicht,
während eine Minderheit Porchet (gp, VD) hier dem Ständerat folgen wollte, welcher
sich dagegen ausgesprochen hatte. Die Kommissionssprechenden, Philippe Nantermod
(fdp, VS) und Flavia Wasserfallen (sp, BE), setzten diesen Entscheid mit der Frage nach
der Bedeutung des Mutterschaftsurlaubs in Verbindung: Der Mutterschaftsurlaub sei
eine Verdienstausfallentschädigung, sie solle den Müttern helfen, ihre Rolle in der
Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt beizubehalten. Zudem sei diese Änderung Teil
eines Kompromisses, in dessen Rahmen auch die Mindestdauer des für die
Verlängerung nötigen Spitalaufenthalts von drei auf zwei Wochen reduziert worden sei.
Mit 124 zu 64 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und führte
damit die Nachweispflicht wieder ein, senkte aber gleichzeitig die Mindestdauer des
Spitalaufenthalts. Für den Minderheitsantrag hatten die Mehrheit der SP-Fraktion, die
gesamte Grünen-Fraktion sowie je ein Mitglied der SVP- und der Mitte-Fraktion
gestimmt. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

«Wer schlägt, geht!», forderten zwei im Nationalrat von Jacqueline de Quattro (fdp,
VD; Pa.Iv. 21.410) und Léonore Porchet (gp, VD; Pa.Iv. 21.411) eingereichte
parlamentarische Initiativen, wobei der Titel die Forderung der Initiativen bereits
ziemlich genau umschrieb: Das Zivilgesetzbuch soll dahingehend geändert werden, dass
nach einer Tat von häuslicher Gewalt nicht das Opfer, sondern die verletzende Person
die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Die RK-NR gab der Forderung im Mai 2022
mit 18 zu 6 Stimmen Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2022
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Ebenso wie ein Postulat Romano (cvp, TI; Po. 19.4525) forderte auch ein Postulat
Porchet (gp, VD) eine Verbesserung der Informationsgrundlage über den Ausstieg aus
dem Erwerbsleben nach der Niederkunft. So berief sich auch Léonore Porchet auf die
Studie des Büro BASS, die sich schwerpunktmässig mit Erwerbsunterbrüchen vor der
Geburt befasst hatte, aber auch gewisse Rückschlüsse auf die Situation nach der
Geburt zuliess. Es sei jedoch etwa unklar geblieben, inwiefern die Mütter nicht an ihren
Arbeitsplatz zurückgekehrt waren, weil eine Pensumsreduktion von den Arbeitgebenden
ausgeschlagen worden war, so die Postulantin. Es brauche vertiefte Studien zu den
Gründen, weswegen Frauen den Arbeitsmarkt nach Geburt eines Kindes verliessen,
denn nur so werde es gelingen, qualifizierte Arbeitskräfte auch im Arbeitsmarkt zu
halten. Der Bundesrat betonte, dass auch ihm der Erhalt von Fachkräften im
Arbeitsmarkt ein Anliegen sei, erachtete die Gründe für einen Erwerbsunterbruch nach
der Geburt mit der erwähnten Studie jedoch bereits als ausreichend belegt, weswegen

POSTULAT
DATUM: 06.03.2020
MARLÈNE GERBER
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er das Postulat zur Ablehnung empfahl. 3

En septembre 2020, le Conseil national a classé une motion qui demandait au Conseil
fédéral d'élargir la protection des victimes de violences conjugales. Le texte proposait
d'assurer une protection équivalente aux victimes, qu'elles soient ressortissantes ou
non de l'Union européenne (levant ainsi la réserve émise à la Convention d'Istanbul), de
faire en sorte que le recours à l'aide sociale ne permette plus de refuser le
renouvellement de permis de séjour et enfin que les informations fournies par les
services spécialisés dans les violences conjugales soient systématiquement prises en
compte. Suite à l'élection de Lisa Mazzone au Conseil des Etats, sa collègue de parti
Léonore Porchet a repris l'objet. Elle n'aura cependant pas l'occasion de le défendre en
tribune, le Conseil n'ayant pas achevé l'examen dans le délai de deux ans, ce qui a
conduit à son classement.

MOTION
DATUM: 25.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

In der Sondersession vom Mai 2022 nahm der Nationalrat als Erstrat eine Motion seiner
WBK-NR an, die mittels Anpassung der Verordnung über das öffentliche
Beschaffungswesen sicherstellen will, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen
vergeben werden, die ihre Angestellten wirksam vor Mobbing und sexueller
Belästigung schützen. Dabei berief sich die Mehrheit der Kommission – eine aus
bürgerlichen Kommissionsmitgliedern bestehende Minderheit beantragte die
Ablehnung der Motion – auf die nationale Studie zu sexueller Belästigung aus dem Jahr
2008, gemäss welcher zwei Drittel der befragten Personen angaben, dass ihr
Arbeitgeber trotz gesetzlicher Pflicht keine Massnahmen zum Schutz vor sexueller
Belästigung getroffen habe. Der Bundesrat hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen,
wobei er die Ansicht vertreten hatte, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen im
Arbeits- und Gleichstellungsgesetz sowie im Gesetz über das öffentliche
Beschaffungswesen ausreichten, um bei der Vergabe von Aufträgen auch den
Arbeitsschutz im Bereich Mobbing und sexuelle Belästigung zu beurteilen. Der
Nationalrat befürwortete die Motion mit 93 zu 86 Stimmen (3 Enthaltungen). Neben den
geschlossen dafür stimmenden Fraktionen der SP, Grünen und der GLP stimmte auch
eine Mehrheit der Mitte-Fraktion für die Annahme des Vorstosses. Direkt im Anschluss
an die nationalrätliche Behandlung zog Léonore Porchet (gp, VD) ihre parlamentarische
Initiative mit demselben Anliegen zurück (Pa.Iv. 20.486). Gleichzeitig beriet der
Nationalrat eine andere Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen, die er ebenfalls an
den Zweitrat überwies (Mo. 22.3019). 4

MOTION
DATUM: 10.05.2022
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2020, S. 1510 ff.
2) Medienmitteilung RK-NR vom 20.5.22
3) Mo. 19.4508
4) AB NR, 2022, S. 741 ff.; Pa.Iv. 20.486; Strub & Schär Moser (2008). Risiko und Verbreitung sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz
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